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Aktenzeichen:  32 
 

01.06.2026 

 
 

Leistungsvereinbarung Sozialdienst Germering 
 
 
Anlage(n): 

Leistungsvereinbarung Tageselternservice 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 1 Vereinbarung zum Schutzauftrag 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 2a Leistungsbeschreibung Beratung 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 2b Entgeltvereinbarung Beratung und Begleitung 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 2b Kalkulationstabelle 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 2c Mustertätigkeitsnachweis Beratung und 
Begleitung 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 3a Leistungsbeschreibung Vermittlung 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 3b Entgeltvereinbarung Vermittlung 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 3b Kalkulationstabelle 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 3c Mustertätigkeitsnachweis  Vermittlung 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 4a Leistungsbeschreibung Qualifizierung 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 4b Entgeltvereinbarung Qualifizierung 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 4b Kalkulationstabelle 
Leistungsvereinbarung Tageselternservice Anlage 4c Mustertätigkeitsnachweis Qualifizierung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Jugendhilfeausschuss ermächtigt den Landrat, die beiliegende Leistungsvereinbarung samt An-
lagen zum Tageselternservice mit dem Sozialdienst Germering als Träger zu unterzeichnen. 
 
 
Kurze Problembeschreibung und Begründung: 

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 10.11.2025 wurde beschlossen, die im Jahr 2017 
zwischen dem Landkreis Fürstenfeldbruck und dem Sozialdienst Germering geschlossene Leis-
tungsvereinbarung zum Tageselternservice zum 30.06.2026 zu kündigen. Die bisherige Vereinba-
rung sah als Leistungen die Beratung von Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, 
die Vermittlung von Tagespflegestellen sowie die Durchführung eines Qualifizierungskurses für 
neue Tagespflegepersonen vor. 
 
Aufgrund der Entwicklungen im Landkreis – insbesondere einem Rückgang der Zahl der Tagespfle-
gekinder und -personen sowie fehlenden Bewerbern für den Qualifizierungskurs – und der Struktur 
der alten Vereinbarung mit einer pauschalen Refinanzierung von Personal- und Sachkosten war 
eine Neuverhandlung notwendig. 
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Die neue Leistungsvereinbarung sieht weiterhin die Beratung von Tagespflegepersonen und Perso-
nensorgeberechtigten sowie die Vermittlung von Tagespflegestellen vor. Zudem wird der Sozial-
dienst Germering zukünftig Qualifizierungsmaßnahmen für die bereits im Landkreis tätigen Tages-
pflegepersonen anbieten. Die Vergütung erfolgt leistungsbezogen nach Fallpauschalen, die sich an 
der Anzahl der Tagespflegepersonen, den erfolgten Vermittlungen und den durchgeführten Qualifi-
zierungsmaßnahmen orientieren. 
 
Die ausgehandelte Vereinbarung regelt neben den gesetzlichen Grundlagen auch Zielsetzung, Ziel-
gruppe, Methodik, Dokumentationsverfahren, Zugang, Beauftragung, Qualitätsstandards und Ent-
gelt. 
 
 
Bisherige Beschlüsse wurden zu dieser Sache gefasst: 

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 21.09.2017 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 10.11.2025 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Die Mittel sind bei Kostenstelle: 3320000      
 Kostenträger: 3612000 
 Sachkonto: 5301000 
        
Vorhanden. 
 
Für das Jahr 2026 sind Mittel i. H. von EUR 135.000 veranschlagt. 
Für das zweite Halbjahr 2026 stehen noch Mittel i. H. von EUR 67.500 zur Verfügung. 
Auf Basis der neuen Leistungsvereinbarung ist mit jährlichen Kosten von ca. EUR 95.000 zu 
rechnen. Somit müssten im zweiten Halbjahr noch EUR 47.500 bezahlt werden. Der Haushalts-
ansatz wird auf jeden Fall eingehalten. 

 
Im Haushaltsjahr 2026 entspricht ein Betrag von 3,3 Mio. EUR einem Prozentpunkt an Kreisumlage.  
Die in der Beschlussvorlage bezifferten Mittel im Ergebnishaushalt für die neue bzw. geänderte 
Maßnahme in Höhe von 0,095 (Mio.) EUR entsprechen Punkte Kreisumlage von 0,03 Prozent im 
HH 2026. 
 
Auswirkungen auf das Klima: 
 

zu erwarten:   positiv*  negativ*  keine 

 
*Erläuterung siehe Begründung 
 
 
 

Beratungsergebnis: Mit  Stimmen für den Beschlussvorschlag 

 Mit  Stimmen für folgenden geänderten Beschlussvorschlag 
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